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Stadt Gladbeck Gladbeck, 09.11.2001 

 Vorlage Nr. 01/0319 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Hommel 06.12.2001  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 13.12.2001  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW 
hier: Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben 
 gem. § 82 GO NRW im Haushaltsjahr 2001; 
 hier: Überplanmäßiger Bedarf bei HSt. 1.061.9359.2 Einrichtung 
 besonderer ADV-Arbeitsplätze 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 
 
„Durch Einführung neuer, leistungsfähigerer Software im Standesamt ist auch die 
Umstellung der Hardware auf das Betriebssystem „Windows NT“ unumgänglich. 
 
Die Umstellung auf dieses Betriebssystem ist auch in der Liegenschaftsabteilung 
im Amt für kommunale Finanzen notwendig. Ferner wird dort ein PC für die 
Beitragsstelle benötigt. 
 
Für die neu eingestellte Mitarbeiterin der Jugendkunstschule ist die Ausstattung 
des Arbeitsplatzes mit einem PC erforderlich. 
 
Hierfür werden insgesamt 18.700,- DM benötigt, die überplanmäßig bereitzustellen 
sind. 
 
Damit die Arbeiten am neuen Kursprogramm der Jugendkunstschule 
schnellstmöglich mittels PC erfolgen und die Umstellungen auf das 
leistungsfähigere Betriebssystem kurzfristig vorgenommen werden können, kann 
mit der Bereitstellung der Mittel nicht bis zur nächsten Sitzungsperiode am 
17./20.09. gewartet werden.“ 
 
Die Vorlage wurde versehentlich nicht in der Sitzung am 20.09. zur Genehmigung 
vorgelegt. 
 
 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
 
 
Folgende gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW von Bürgermeister Schwerhoff und Ratsherrn 
Fischbach am 05.07.2001 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt: 
 
„Bei der Haushaltsstelle 1.061.9359.2 - Einrichtung besonderer ADV-Arbeitsplätze - 
werden 18.700,- DM gem. § 82 GO NRW überplanmäßig bereitgestellt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen: 
 
1.300.1710.0  Landeszuweisungen Jugendkunstschule  4.200,- DM 
1.560.1670.5 Betriebskostenerstattung Arthur-Schirrmacher 

Sporthalle durch den Kreis Recklinghausen  2.000,- DM 
1.817.2200.2  Konzessionsabgabe     5.000,- DM 
 
sowie durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen: 
 
1.035.5200.1  Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände  1.500,- DM 
1.035.6501.4  Geschäftsausgaben     1.200,- DM 
1.770.9350.5  Beschaffung von Kfz     4.800,- DM“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Schwerhoff) 
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In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


